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ALLGEMEINE PREISREGELUNGEN (APR)
DER HEIDEWASSER GMBH
gültig ab 01.01.2026

Heidewasser GmbH
Herrenkrugstraße 140a 
39114 Magdeburg
Telefon 0391. 28968-0
info@heidewasser.de

Link zu heidewasser.de

§ 1 ALLGEMEIN
Die Heidewasser GmbH erhebt auf der Grundlage der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
vom 20. Juni 1980 (BGBl 1980, S. 750) in der jeweils gültigen Fassung und 
ihrer Wasserlieferungsbedingungen nach Maßgabe der nachstehenden 
Regelungen privatrechtliche Entgelte.

§ 2 WASSERPREIS
(1) Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen ist ein Wasserpreis 
zu zahlen. Der Wasserpreis für Trinkwasser wird in Form eines Mengen-
preises und eines Grundpreises erhoben.

(2) Der Mengenpreis für Trinkwasser wird nach der Menge des einer öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage entnommenen Trinkwassers be-
messen. Berechnungseinheit ist der m³ Wasser. Die Wasserentnahme wird 
durch Wasserzähler ermittelt.

(3) Der Mengenpreis beträgt für die Tarifkunden 2,14 EUR pro m³.

(4) Für Sondervertragskunden wird der Mengenpreis einzelvertraglich 
geregelt.

(5) Der Grundpreis beinhaltet die Kosten für die Vorhaltung der Wasser-
versorgungsleitungen und sonstiger wasserwirtschaftlicher Anlagen.

(6) Die Berechnung des Grundpreises erfolgt:

a)  für Wohngebäude nach der Anzahl der Wohneinheiten, die mit
      Trinkwasser versorgt werden:
      je 1 Wohneinheit (WE) 10,24 € pro Monat
b) für sonstige Nutzungen (z.B. Gewerbe und Gartenanlagen) 
     nach der eingebauten Zählergröße

	 Zählergröße	  	                  Grundpreis

	 bis Q
3
4	 10,24 EUR pro Monat

	 bis Q
3
10	 25,60 EUR pro Monat

	 bis Q
3
16	 40,96 EUR pro Monat

	 bis Q
3
25	 64,00 EUR pro Monat

	 bis Q
3
40	 102,40 EUR pro Monat

	 bis Q
3
63	 161,28 EUR pro Monat

	 bis Q
3
100	 256,00 EUR pro Monat

	 bis Q
3
250	 639,99 EUR pro Monat

	 Pauschalisten bis Nennweite 50 mm	 10,24 EUR pro Monat

c) für kombinierte Nutzung (z.B. Wohneinheiten und 
    gewerbliche Nutzung) aus der Summe gemäß a) und b)

§ 3 ERMITTLUNG DES WASSERVERBRAUCHS
(1) Zur Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung ermittelt die Heide-
wasser GmbH den Zählerstand einmal jährlich durch eine Kundenselbsta-
blesung im Wege einer Stichtagsfestsetzung gem. § 20 AVBWasserV und 
einer Hochrechnung per 31.12. des jeweiligen Jahres.

(2) Bei nicht fristgerechter Rücksendung des Zählerstandes wird der 
Zählerstand durch die Firma Heidewasser GmbH gem. § 21 AVBWasserV 
geschätzt.

(3) Für den Bearbeitungsaufwand notwendiger Rechnungskorrekturen 
kommen folgende Pauschalwerte zur Anwendung:

(a) Wenn ein Kunde seiner Selbstableseverpflichtung des Wasserzäh-
lers auf Verlangen der Heidewasser GmbH nicht nachkommt  8,40 EUR

(b) Bei Einsatz eines Fahrzeuges zur Nachablesung betragen die Kos-
ten zusätzlich pauschal 44,60 EUR

(4) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, 
wird die Menge gem. § 21 AVBWasserV geschätzt.

(5) Ist kein Wasserzähler vorhanden, wird die Menge gemäß Anlage 1 
ermittelt.

§ 4 LEISTUNGSENTGELTE FÜR STANDROHRE / 
BAUWASSERZÄHLER MIT SYSTEMTRENNER (BWZ)
(1) Für Standrohre / BWZ sind folgende Entgelte zu zahlen:

(a) Sicherungsbetrag für die Mietzeit: 360,00 EUR

(b) Bereitstellungspreis für Standrohr / BWZ pro Tag 2,20 EUR

(c) Mengenpreis pro entnommenem m³ Trinkwasser 2,14 EUR

(2) Der Sicherungsbetrag wird am Ende der Mietzeit mit dem Bereitstel-
lungs- und Mengenpreis sowie bei Beschädigung oder Verlust des Stan-
drohres / BWZ mit den Instandsetzungs- bzw. Wiederbeschaffungskosten 
verrechnet.

(3) Bei Überschreitung der vereinbarten Mietzeit um mehr als sechs 
Tage, wird für jeden Tag des Verzuges ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 
9,00 EUR in Rechnung gestellt.

§ 5 BAUKOSTENZUSCHUSS
(1) Die Heidewasser GmbH erhebt von den Anschlussnehmern einen 
Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung 
der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen, soweit sie sich 
ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der An-
schluss erfolgt. Die Summe der Baukostenzuschüsse beträgt 70 % der 
Kosten der zu errichtenden Verteilungsanlage.

https://www.heidewasser.de/
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(2) Die Anwendung und Berechnung des vom Kunden als Baukostenzu-
schuss zu übernehmenden Kostenanteils erfolgt gemäß § 9 der AVBWas-
serV.

(3) Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses kann die Inbetriebset-
zung der Kundenanlage abhängig gemacht werden.

§ 6 HAUSANSCHLUSSKOSTEN
(1) Die Aufwendungen für die Erstellung eines Hausanschlusses sind der 
Heidewasser GmbH vom Anschlussnehmer zu erstatten. Das Gleiche gilt 
für Änderungen/Erweiterungen am Hausanschluss bzw. der Messeinrich-
tung, wenn diese vom Kunden veranlasst wurden.

(2) Die Kosten für die Erstellung und Änderung eines Hausanschlusses 
sowie die Herstellung eines Bauwasseranschlusses werden an Hand des 
Leistungskataloges - Teil Hausanschlüsse - der Heidewasser GmbH nach 
tatsächlichem Aufwand berechnet.

(3) Von der Bezahlung der Hausanschlusskosten kann die Inbetriebset-
zung der Kundenanlage abhängig gemacht werden.

§ 7 LEISTUNGSENTGELTE FÜR SONSTIGE NICHT 
MIT DEN TARIFEN ABGEGOLTENE KOSTEN FÜR DEN 
TRINKWASSERBEREICH
Für folgende Leistungen werden dem Kunden die entstandenen Kosten 
pauschal berechnet, wenn die Leistungen vom Kunden veranlasst wurden 
bzw. durch ihn zu vertreten sind:

(1) für den Ein- und Ausbau von Wasserzählern

(a) Hauswasserzähler

- für jeden Ein- oder Ausbau	 73,00 EUR

- für gleichzeitigen Ein- und Ausbau	 82,50 EUR

(b) Großwasserzähler (> NW 50 mm)

- für jeden Ein- oder Ausbau	 134,00 EUR

- für gleichzeitigen Ein- und Ausbau	 159,00 EUR

(2) Bauwasserzähler mit Systemtrenner

(a) für Einbau bzw. Demontage von BWZ	 67,00 EUR

(b) für den gleichzeitigen Ausbau eines BWZ und 
Einbau eines Wasserzählers gemäß Anschluss-
genehmigung	 82,50 EUR

Für den Einsatz eines Fahrzeuges werden die angefallenen Einsatzkilome-
ter mit 1,06 EUR pro km berechnet.

(3) für Schließen und Öffnen der Absperrvorrichtung der Hausanschluss-
leitung an der Versorgungsleitung

(a) für das Schließen	 83,00 EUR

(b) für das Öffnen	 83,00 EUR

(4) für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung

(a) durch Einbau einer Reduzierscheibe	 98,75 EUR

(b) durch Entfernen einer Reduzierscheibe	 98,75 EUR

(5) Bei Einziehung der Forderung durch die Heidewasser GmbH vor Ort 
hat der Kunde hierfür eine Kostenpauschale in Höhe von 12,50 EUR zu 
zahlen.

(6) Soweit die Heidewasser GmbH trotz Terminabstimmung und An-
meldung keinen Zugang zu den Messeinrichtungen erhält, haben diese 

Kunden für jeden zusätzlichen Weg der Heidewasser GmbH die Kosten 
pauschal mit 40,50 EUR zu erstatten.

(7) Der Kunde ist gemäß § 11 (2) der Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) verpflichtet, 
die Messeinrichtung in einem ordnungsgemäßen Zustand und jeder Zeit 
zugänglich zu halten. Für das Auspumpen oder Reinigen von Wasserzäh-
lerschächten, die sich im Eigentum des Kunden befinden, wird eine zu-
sätzliche Pauschale in Höhe von 110,00 EUR berechnet.

(8) Wird eine unberechtigte Wasserentnahme aus dem Versorgungsnetz 
der Heidewasser GmbH festgestellt, erfolgt die Erstattung in der Höhe der 
tatsächlichen unberechtigten Wasserentnahme. Wenn diese nicht ermit-
telbar ist, mindestens in Höhe von 150 m³ pro Jahr.

Erfolgt die unberechtigte Wasserentnahme über ein Standrohr, wird für 
jeden Fall der Entnahme eine pauschale Wasserentnahme von mindes-
tens 150 m³ pro Fall gemäß § 4 der Allgemeinen Preisregelungen in Rech-
nung gestellt. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon 
unberührt.

(9) Ein unberechtigt genutztes Standrohr wird von der Heidewasser GmbH 
eingezogen und erst nach Bezahlung der Rechnung gemäß § 7, Pkt. 8 der 
Allgemeinen Preisregelungen wieder an den Eigentümer übergeben.

(10) Alle sonstigen nicht aufgeführten Leistungen werden nach Aufwand, 
entsprechend des Leistungskataloges der Heidewasser GmbH, berechnet. 
Dieser liegt zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle bzw. den Meisterbe-
reichen der Heidewasser GmbH aus. Pauschalrichtwerte für Dienstleistun-
gen im Schmutzwasserbereich sind der Anlage 2 zu entnehmen.

§ 8 MAHNKOSTEN, VERZUGSZINSEN
(1) Offene Forderungen werden nach Eintritt der Fälligkeit schriftlich an-
gemahnt. Hierfür werden Mahnkosten pro Mahnvorgang von 5,00 EUR 
erhoben.

(2) Verzugszinsen werden entsprechend § 288 BGB Satz 1 mit 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz für Verbraucher sowie entsprechend § 
288 BGB Satz 2 mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für Gewerbe 
berechnet.

§ 9 UMSATZSTEUER
Bei den Preisangaben handelt es sich, gemäß der Preisangabenverord-
nung in der jeweils gültigen Fassung, um Bruttopreise. Die Umsatzsteuer 
ist in gesetzlicher Höhe in den Preisangaben enthalten.

§ 10 INKRAFTTRETEN
(1) Die Allgemeinen Preisregelungen für die Wasserversorgung der Heide-
wasser GmbH treten ab dem 01.01.2026 in Kraft. 

(2) Die gesetzlich erforderliche Bekanntmachung erfolgt auf der Home-
page der Heidewasser GmbH unter www.heidewasser.de/Trinkwasser/
Allgemeine Bekanntmachungen unter Angabe des Bereitstellungstages. 
Die Heidewasser GmbH weist unverzüglich mittels Hinweisbekanntma-
chung auf die Internetadresse hin, unter der die Bereitstellung der Be-
kanntmachung erfolgt ist. Diese Hinweisbekanntmachung erfolgt über 
die Generalanzeiger vom Jerichower Land, Haldensleben/Wolmirstedt, 
und Zerbst sowie den Super Sonntag für Dessau-Roßlau und Wittenberg. 
Die Bekanntmachung ist mit der Bereitstellung auf der Homepage be-
wirkt.

(3) Gleichzeitig treten die geltenden Preisregelungen vom 03.12.2024 
außer Kraft.
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ANLAGEN

(1) Pauschalrichtwerte für Wasserverbrauchsermittlung

(2) Pauschalrichtwerte für Dienstleistungen im Schmutzwasserbereich

(3) Definition Wohneinheit und Gewerbeeinheit

Anlage 1 
zu den Allgemeinen Preisregelungen vom 10.12.2025

PAUSCHALRICHTWERTE FÜR 
WASSERVERBRAUCHSABRECHNUNG

(1) Wohnungen mit WC und Bad/Dusche

(a) für die erste Person	 44 m³ pro Jahr

(b) für jede weitere Person	 36 m³ pro Jahr

(2) Wohnungen mit WC, ohne Bad/Dusche

(a) für die erste Person	 31 m³ pro Jahr

(b) für jede weitere Person	 25 m³ pro Jahr

(3) Wohnungen ohne WC, ohne Bad/Dusche

(a) für die erste Person	 18 m³ pro Jahr

(b) für jede weitere Person	 14 m³ pro Jahr

(4) Gartenland, Hausgarten pro 100 m² 18 m³ pro Jahr

(5) Schwimmbecken	 100 m³ pro Jahr

(6) Kleinvieh (Schweine, Schafe, Ziegen)

je Tier	 3,5 m³ pro Jahr

(7) Großvieh (Pferd, Rind u.a.)

je Tier	 7,5 m³ pro Jahr

(8) Wochenend- und Gartenhäuser mit Sanitäreinrichtung 

bei saisonbedingter Nutzung 25,0 m³ pro Jahr

 

Anlage 2 
zu den Allgemeinen Preisregelungen vom 10.12.2025

PAUSCHALRICHTWERTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN       
IM SCHMUTZWASSERBEREICH

Für die Inanspruchnahme der Firma Heidewasser GmbH im Bereich des 
Schmutzwassers kommen nachstehende Pauschalrichtwerte zur Anwen-
dung:

(1) Verstopfungsbeseitigung

Die Beseitigung einer Verstopfung wird nach angefallenem Stundenauf-
wand abgerechnet.

Die Kosten pro Facharbeiterstunde betragen hierfür 69,16 EUR pro Stun-
de.

Für den Einsatz eines Fahrzeuges werden die angefallenen Einsatzkilome-
ter sowie Betriebsstunden separat berechnet. Die entsprechenden Preise 
richten sich nach Art des eingesetzten Fahrzeuges und werden entspre-
chend des Leistungskataloges der Heidewasser GmbH berechnet. Dieser 
liegt zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle bzw. den Meisterbereichen 
der Heidewasser GmbH aus.

(2) Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszähler

Für die Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszählers werden dem Kun-
den die entstandenen Kosten wie folgt berechnet:

	 pauschal 65,45 EUR

Die Leistungserbringung setzt einen gesonderten Auftrag voraus.

(3) Dezentrale Abfuhr außerhalb der Dienstzeiten

Für die Abfuhr von dezentralen Schmutzwassermengen in Form von Son-
derentleerungen erfolgt die Abrechnung für den zusätzlichen Aufwand 
wie folgt:

Montag bis Donnerstag, ab 16:00 Uhr: 	             91,00 EUR pro Einsatz

Freitag ab 13:00 Uhr + Wochenende/Feiertage: 113,50 EUR pro Einsatz

Die aufgeführten Preise gelten nur für die Kundenbereiche im Ver- und 
Entsorgungsgebiet der Heidewasser GmbH, bei denen sie für die Auf-
gabendurchführung der dezentralen Entsorgung zuständig ist. Ander-
weitige dezentrale Entsorgungen werden nach tatsächlichem Aufwand 
berechnet.

Die jeweilige Leistungserbringung setzt einen gesonderten Auftrag vo-
raus.
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Anlage 3 zu den Allgemeinen Preisregelungen vom 10.12.2025

DEFINITION WOHNEINHEIT UND GEWERBEEINHEIT

WAS IST EINE WOHNEINHEIT (WE)? WAS IST EINE GEWERBEEINHEIT?

•	 Eine Wohneinheit ist eine aus mehreren Räumen bestehende Einheit, 
in der ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann.

•	 Die Räume müssen baulich von anderen Bereichen des Hauses ge-
trennt sein und einen eigenen Zugang besitzen.

•	 Um als Wohneinheit zu gelten, müssen die für die Führung eines Haus-
haltes erforderlichen Räumlichkeiten (Küche/Kochecke, Dusche/Bad, 
Toilette) vorhanden sein.

•	 Für die Definition als Wohneinheit spielt es keine Rolle, ob die Räume 
leerstehend, bewohnt werden oder als Zweit- oder Ferienwohnung 
genutzt werden.

•	 Eine WE kann also ein einzelnes Haus sein, oder eine einzelne Woh-
nung innerhalb eines Wohnhauses.

•	 Hierzu gehören auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime und ähnliche 
Einrichtungen. In diesem Fall sind zusätzlich die Anzahl der Betten 
anzugeben.

•	 Gewerbeeinheiten sind abgeschlossene Gewerbe-, Geschäfts- und 
sonstige Diensträume, soweit sie nicht in Wohneinheiten integriert 
sind. 

•	 Als Gewerbeeinheit gelten auch Räume zur Ausübung sonstiger Tätig-
keiten, wie von Freiberuflern, Vereinen, Parteien, landwirtschaftlichen 
Betrieben, öffentlichen Einrichtungen u.a.

•	 Sind auf einem Grundstück bzw. in einem Gebäude mehrere Gewer-
betreibende ansässig, ist jedes Gewerbe als eine Einheit zu zählen und 
anzugeben. Jeder Hauptanschluss einer Gartenanlage und alle sons-
tigen Grundstücke zählen als Einheit, sobald die Wasserversorgung 
durch den öffentlichen Versorgungsträger erfolgt.

BEISPIEL 1
3-Familien-Wohnhaus

BEISPIEL 2
Ladengeschäft

BEISPIEL 3
8-Familienhaus und

2 Ladengeschäfte

Das Gebäude wird genutzt ...

  ... für Wohnzwecke

  ... für Gewerbe oder sonstige Zwecke

   ... Anzahl Wohneinheiten

   ... Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten

Liegen beide Nutzungen vor (gemischte Nutzung), d.h. für Wohnzwecke und für gewerb-
liche Zwecke, bitte beide Felder ankreuzen.

Bitte die Anzahl aller Gewerbe- bzw. sonstigen Einheiten im Gebäude eintragen.  
Auch Leerstand ist zu erfassen. Jede abgeschlossene Gewerbeeinheit, z.B. Ladengeschäft, 
Praxis, Kanzlei, Kiosk etc. gilt als eine Einheit.

Bitte die Anzahl aller Wohnungen im Gebäude eintragen. Auch Leerstand ist zu erfassen. 
Jede abgeschlossene Wohnung (auch Einliegerwohnung) gilt als eine Wohneinheit.

1. GEBÄUDENUTZUN G

2. GEBÄUDEGRÖSSE

3

x

Das Gebäude wird genutzt ...

  ... für Wohnzwecke

  ... für Gewerbe oder sonstige Zwecke

   ... Anzahl Wohneinheiten

   ... Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten
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Bitte die Anzahl aller Gewerbe- bzw. sonstigen Einheiten im Gebäude eintragen.  
Auch Leerstand ist zu erfassen. Jede abgeschlossene Gewerbeeinheit, z.B. Ladengeschäft, 
Praxis, Kanzlei, Kiosk etc. gilt als eine Einheit.

Bitte die Anzahl aller Wohnungen im Gebäude eintragen. Auch Leerstand ist zu erfassen. 
Jede abgeschlossene Wohnung (auch Einliegerwohnung) gilt als eine Wohneinheit.
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liche Zwecke, bitte beide Felder ankreuzen.
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